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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1960

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Eine gegen einen Kollegen, insbesondere in seiner Eigenschaft als Anwaltrichter, leichtfertig erstattete

Disziplinaranzeige verstößt gegen Ehre und Ansehen des Standes. Auch für bloße Verdachtsmomente müssen

Unterlagen vorhanden sein.
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